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RS 101, 121, 105 a, 131 8. Artikel 26 wird neu gefasst: I 

- 
anderer ~ e i e t z e  

- 1 9. Artikel 29 Abs. 1 wird neu gefasst: 

Kirchengesetz 
zur Neufassung der Kirchengemeindeordnung und 

„Das Nähere über kirchliche Rechtsträger wird durch Kir- 
chengesetz geregelt." 

Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz beschlos- 
sen, das hiermit verkündet wird: 

(Kircliengemeindeordnungs-Reformgesetz) 
Vom 22. November 2003 

Artikel 1 

„(I) Die Zugehörigkeit eines Kirchenmitglieds zu einer 
anderen Kirchengemeinde als der Wohnsitzgeineinde ' 

Die Verfassung der Ev.-luth. Landeskirche in Braun- 
schweig in der Neufassung vom 7. Mai 1984 (ABI. S. 14), 
zuletzt geändert am 17. Mai 2003 (ABI. S .  39), wird unter Ein- 
haltung der Artikel 66 Abs. 3 und 94 Abs. 2 der Verfassung der 
Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig wie folgt geändert: 

1. Artikel 13 Abs. 1 wird neu gefasst: 

kann zugelassen werden." 

10. Artikel 30 erhält folgenden neuen Absatz 3: 

„(3) Dem Kirchenvorstand können durch Kirchengesetz 
weitere Leitungs- und Verwaltungsaufgaben übertra- 
gen werden." 

11. Artikel 3 1 wird neu gefasst: 

„(I) Mehrere Kirchengemeinden können auf Grund eines 
Kirchengesetzes unter einem gemeinschaftlichen 
Pfarramt kooperieren oder von Amts wegen verbun- 
den werden. 

4. In Artikel 18 werden die Wörter „haupt- oder nebenberuf- 
lich" durch das Wort „beruflich" ersetzt. 

„(I) In den Kirchengemeinden, Propsteien, ihren rechts- 
fähigen Zusammenschlüssen, der Landeskirche 
sowie den sonstigen E i~ch tungen  und Werken wer- 
den Kirchenmitglieder den Erfordernissen des kirch- 
lichen Lebens entsprechend beruflich oder ehrenamt- 
lich zum kirchlichen Dienst bestellt (Mitarbeiter)." 

2. Artikel 16 Abs. 1 Satz 2 wird geändert: 

„Er versieht seinen Dienst in einer Pfarrstelle einer Kir- 
chengemeinde oder in einer Stelle mit einer allgemein- 
kirchlichen Aufgabe." 

3. Artikel 17 Abs. 1 Satz 1 wird geändert: 

Die Emchtung und Aufhebung von Pfarrstellen und Stel- ----- 
len mit allgemeinkirchlicher Aufgabe sowie deren Beset- 
zung werden durch Kirchengesetz geregelt." 

5. In Artikel 20 Buchstabe a) wird das Wort „Kirchenverbän- 
de" durch „Propsteiverbände" ersetzt. 

(2) Die Kirchenregierung kann auf Antrag oder von Amts 
wegen auf Grund kirchengesetzlicher Regelung 
kooperierende Kirchengemeinden zu einer Kirchen- 
gemeinde vereinigen." 

12.Artikel32 wird aufgehoben. 

13.Artikel34 Abs. 1 wird neu gefasst: 

„(I) Der Kirchenvorstand besteht aus den gewählten, 
berufenen, ernannten und bestellten Kirchenverord- 
neten sowie den Mitgliedern kraft Amtes. Mitglieder 
kraft Amtes sind die in der Kirchengemeinde tätigen 
Ordinierten, die Inhaber oder Verwalter einer Pfarr- 
stelle sind. Mitarbeiter, die hauptberuflich für einen 
Dienst in einer Kirchengemeinde angestellt sind, 
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14.Artikel36 wird aufgehoben. 

6. In Artikel 22 Abs. 2 wird das Wort ,,Kirchenverbändenu 
durch „Propsteiverbänden" ersetzt. 

7. Artikel 25 wird wie folgt geändert: 

a.) Absatz 2 wird neu gefasst: 

„(2) Die Kirchenaufsichtsbehörde hat Beschlüsse und 
andere Maßnahmen der Organe kirchlicher Recht- 
sträger zu beanstanden, wenn sie rechtswidrig 
sind. Nicht sachgerechte Beschlüsse und Maßnah- 
men können beanstandet werden, wenn schwere 
wirtschaftliche Nachteile drohen. Beanstandete 
Maßnahmen dürfen nicht vollzogen, bereits ge- 
troffene Maßnahmen müssen auf Verlangen einer 
Aufsichtsbehörde rückgängig gemacht werden." 

b.) Absatz 3 wird gestrichen. 

C.) Absatz 4 wird Absatz 3. 

Artikel 2 

Die Kirchengemeindeordnung der Ev.-luth. Landeskirche 
in Braunschweig vom 26. April 1975 (ABI. S. 65) in der Neu- 
fassung vom 2. November 1992 (ABI. 1993 S. 7), zuletzt geän- 
dert am 17. Mai 2003 (ABI. S. 43), wird wie folgt neu gefasst: 

I. Teil 
Grundlegende Bestimmungen* 

§ 1 
Kirchengemeinde 

Die Kirchengemeinde ist Kirche Jesu Christi in einem 
bestimmten Bereich mit dem Auftrag, das Wort Gottes zu ver- 
künden, die Sakramente zu reichen und missionarisch und dia- 
konisch tätig zu sein. 

* Weitere die Kirchengemeinde betreffende Regelungen finden sich in 
der Kirchenverfassung. So ist in Artikel 27. Abs. 2 KVerf geregelt, 
dass es neben der Ortsgemeinde die Personal- und Anstaltsgemeinde 
gibt. Artikel 28 KVerf nennt offene Gemeindeformen. Außerdem sind 
in den Artikeln 6 bis 11 KVerf die Fragen der Kirchengliedschaft gere- 
gelt. 
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